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Gemeinde Bassersdorf 

Gemeinderat 

Archiv:  18.5.3 
Geschäft:  2025-207 
Status:  öffentlich 
Stossrichtung:  6 Finanzen / keine 2. Stossrichtung 

Beschluss des Gemeinderates vom 23. September 2025 

Gemeindepersonal 
Kenntnisnahme vom Soll-Stellenplan Alters- und Pflegezentrum 
Breiti (APZ) per 30. Juni 2025 

Das Wichtigste in Kürze 

Der per 30. Juni 2025 nachgeführte Stellenplan (Nicht-Pflege-) Bereiche weist ein Volumen 
von 1'830 Stellenprozenten aus. Das entspricht, einer Zunahme um 30 Stellenprozente seit der 
letztmaligen Beschlussfassung des Gemeinderates per 30. Juni 2024. 

Der Mindeststellenplan weist gegenüber des letzten eingereichten Mindeststellenplans eine 
Abnahme von 0.5 Stellenprozenten aus. Der Stellenplan wurde im Zuge dessen überarbeitet 
und liegt dem Gemeinderat nun zur Kenntnisnahme per 30. Juni 2025 vor. 

1 Ausgangslage 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss 2025-025 vom 14. Januar 2025 und Korrigendum GRB 
2025-073 vom 11. März 2025 den Stellenplan des APZ auf 1'800 Stellenprozente für die weiteren 
Bereiche festgelegt. 

2 Erwägung 

Der Stellenplan des APZ teilt sich auf in den Pflegebereich, welcher flexibel an den kantonalen 
Mindeststellenplan gebunden wird, und weitere für den Betrieb des APZ erforderliche 
Bereiche. Für letztere wird ein fixer Stellenplan geführt. Der Soll- und Ist-Stellenplan für diese 
weiteren Bereiche im APZ wird rückwirkend per 30. Juni 2025 wie folgt aufgeführt. 

Bereich Soll-Stellenplan Ist-Stellenplan Differenz 
Verwaltung 320% 360% +40%  
Aktivierung 160% 160%    0% 
Verpflegung 750% 790%* +40% 
Hausdienst /Techn. Dienst 570% 520% -50% 
Total  1800% 1830% +30% 

*Der Stellenplan ist exkl. Lernende FaGe und Koch/Köchin EFZ 
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Verändert sich der Pflegebedarf, passt sich so auch der Mindeststellenplan flexibel an. Der 
Gemeinderat hat mit GRB 2022-036 beschlossen, den Stellenplan des APZ im Bereich Pflege 
direkt an den Mindeststellenplan des Kantons Zürich zu koppeln. Sinkt der Mindeststellenplan, 
sind temporäre Stellen oder die natürliche Fluktuation für einen Abbau zu nutzen.  

Der Mindeststellenplan des Kantons Zürich per 30. Juni 2025 zeigt ein Soll von 28.6 Stellen 
exkl. Lernende. Diese Anforderungen kann das APZ gemäss kantonalen Vorgaben gerecht 
werden und hat somit im Juni eine leichte Unterdeckung von 0.5%. 

Die zwischenzeitlich erfolgten Stellenplanveränderungen gemäss separaten 
Gemeinderatsbeschlüssen können folgendermassen abgebildet werden: 

Stellenplan Alters- und Pflegezentrum Breiti (APZ) 

GRB / GLB Funktion % +/- Stellenplan neu 

2025-025 
vom 14.01.25 

Befristete Stellenerhöhungen im 
Bereich Verwaltung; betrifft 2 
Personen der Verwaltung, die ihr 
Stellenpensum je 20% befristet 
erhöhten 

+ 40 1'840 

2025-012 
13.03.2025 

Springereinsatz wegen 
Langzeitkranken im Bereich 
Verpflegung  

+ 40 1'880 

30.06.25 Vakanz im Bereich Reinigung im 
Zeitpunkt 30.06.25; diese Stelle 
wird demnächst wieder besetzt 

- 50 1'830 

 

3 Der Gemeinderat beschliesst 

1. Vom Soll- und Ist-Stellenplan per 30. Juni 2025 (exklusive Pflegepersonal) mit 1'830 
Stellenprozenten wird Kenntnis genommen.  

2. Vom Soll- und Ist-Mindeststellenplan Pflege per 30. Juni 2025 wird Kenntnis genommen. 

Mitteilung an (elektronisch) 

— casea ag (per Email an: felix.lienert@casea.ch; theodora.orcsik@casea.ch) 
— RGPK 
— Geschäftsleitung 
— Co-Zentrumsleitung APZ 
— Leitung HR 
— Lohnbuchhaltung 
— Akten (Original) 

Beilagen 

— Mindeststellenplan des Kantons Zürich per 30.06.2025 
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Gemeinde Bassersdorf 

 
  
Christian Pfaller Christian Pleisch 
Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 
Selina Stampfli, selina.stampfli@bassersdorf.ch 


